
Wirtschaftliche Lage

TEUR % TEUR %

1 . Mitgliederbeiträge 21.705 72,6 19.835 74,3
2 . Provisionen 2.449 8,2 2.304 8,6
3 . Sonstige betriebliche Erträge 5.748 19,2 4.559 17,1

29.902 100,0 26.698 100,0
4 . Materialaufwand -121 -0,4 -105 -0,4
5 . Personalaufwand -7.888 -26,4 -7.786 -29,2
6 . Abschreibungen -2.734 -9,1 -2.560 -9,6
7 . Sonstige betriebliche Aufwendungen -10.537 -35,2 -10.369 -38,8

8.623 28,8 5.878 22,0
8 . Erträge aus anderen Wertpapieren und         

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 1.812 6,1 1.576 5,9
9 . Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 27 0,1 408 1,5

10 . Zinsen und ähnliche Aufwendungen -177 -0,6 -589 -2,2
11 . Ergebnis der gewöhnlichen 

Geschäftstätigkeit 10.285 34,4 7.273 27,2
12 . Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0
13 . Steuern vom Einkommen und Ertrag -334 -1,1 -7 0,0

14 . Sonstige Steuern -81 -0,3 -81 -0,3

15 . Jahresergebnis 9.870 33,0 7.185 26,9
16 . Zuführung zu den Rücklagen 9.000 30,1 6.500 24,3
17 . Zuweisung zum Vereinsvermögen 870 2,9 685 2,6

2021
ISTErgebnisrechnung

2020
IST

               Nürnberg, 25.04.2022
               gez. Dr. Jutta Fischer-Neuner
              

Vorstandsmitglied Finanzen/Schatzmeisterin
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6.1.5 BESTÄTIGUNGSVERMERK

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) Regionalclub Nordbayern e.V.,
Nürnberg:

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC)
Regionalclub Nordbayern e.V., Nürnberg, – bestehend aus der Vermögensrechnung zum
31. Dezember 2021 und der Ergebnisrechnung für das Rechnungsjahr vom 1. Januar 2021 bis
zum 31. Dezember 2021 – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
die beigefügte Jahresrechnung in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für alle Kauf-
leute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den für Kapitalgesellschaften gelten-
den Vorschriften zu Vermögens- und Ergebnisrechnung.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit der Jahresrechnung geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung der Jahresrechnung“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind
von dem Verein unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser
Prüfungsurteil zur Jahresrechnung zu dienen. 

Verantwortung des Vorstands für die Jahresrechnung

Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung der Jahresrechnung, die den deutschen,
für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden Vorschriften zu Vermögens- und Ergebnisrechnung in allen wesentlichen Be-
langen entspricht. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt hat, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
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Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist der Vorstand dafür verantwortlich, die Fähigkeit
des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Jahresrechnung 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zur Jahres-
rechnung beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführ-
te Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der
Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressa-
ten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen in der Jahresrechnung, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen
interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung der Jahresrechnung relevanten in-
ternen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit
dieses Systems des Vereins abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom Vorstand dargestellten geschätzten
Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem Vorstand ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicher-
heit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame
Zweifel an der Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben in der Jah-
resrechnung aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage
der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünfti-
ge Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Verein seine Un-
ternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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